
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/3/22 4Ob28/01y,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.2001

Norm

BWG §34 Abs3

KSchG §6 Abs1 Z5

Rechtssatz

§ 6 Abs 1 Z 5 KSchG ist auf Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen anzuwenden, durch die der Bank das

Recht eingeräumt wird, die Entgelte für die Kontoführung und die Dienstleistungen im Zusammenhang mit

Verbrauchergirokonten zu ändern.

Entscheidungstexte

4 Ob 28/01y

Entscheidungstext OGH 22.03.2001 4 Ob 28/01y

Veröff: SZ 74/52

8 Ob 106/20a

Entscheidungstext OGH 25.03.2021 8 Ob 106/20a

Vgl; Beisatz: Hier: Klausel, wonach der Mietzins für die Überlassung eines Sparbuchschließfaches sich nach den im

Kassenraum durch Aushang verlautbarten Sätzen richtet. (T1)
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